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(Einleitung — ^ragefteOung

Sis »or nidjt allju langer §eit roar es üblidj geroefen, mit bem

Begriff bes „i8. ^atjrbunberts" bie DorfteUung eines überfteiger»

ten, îorrupten 2lbfolutismus 3U oerbinben. Zïur aÜ3u leicht roar man
geneigt, bie guftänbe, rote fie unter bem fran3öftfdjen Königshaus
geberrfdjt hatten, für ein gan3es Zeitalter als allgemein gültig 3U

erflären. Ulan fpradj oom geiftigen unb materiellen Banferott ber

herrfdjenben (Sefellfdjaftsfdjidjten einerfeits unb oon ber Derelenbung
unb Unterbrüdung bes brüten Stanbes anberfeits unb fällte bamit bas

IDerturteil über bie gan3e (Epoche, ^eute ift man fidj bagegen flar, baf3

im felben 3a*!rriun&ert bas gleidje oerpönte abfolutiftifdje Hegte»

rungsfyftem an anberer Stelle gan3 bebeutenbe Seiftungen beroor»

gebradjt hat, bie nidjt 3uletjt auf bem (Sebiet ber Derroaltungspolitif
unb Derroaltungstedjnif liegen. (Es roar oor allem bas alte Bern, bas

fdjon bei ben geitgenoffen als bas Itlufterbeifpiet eines »orbilblidj
ncrroalteten Staatsroefens galt. Zlamfjafte Keifefdjriftfteller oerfün»
beten fein £ob als bas eines „ber blütjenbften Staaten auf ber (Erbe*1

unb priefen bie toeife Hegierungs» unb Derroaltungstätigfeit feiner
Rubrer.

(Eine Unterfudjung über bie ©rganifation biefer Derroaltung,
geograpbifdj befdjränft auf bas (Sebiet bes heutigen Kantons 2lar«

gau, ben bamaligen „Untern 2Iargau", roar bas urfprünglidje giel
ber Borliegenben 2lrbeit. Dom Stanbpunft bes Untertanen aus foli»
ten bie Hegierungsmettjoben bes Staates beleudjtet roerben, ber in
ber bamaligen (Eibgenoffenfdjaft ben Cypus bes patri3tfdjen Stabt»

ftaates am einbrüdlidjften oerförperte.
Sdjon bei ber Sammlung unb Sidjtung bes Quellenmaterials

3eigte es fidj jebodj, bafj es faum angehen roürbe, ben bernifdjen
Beamtenapparat unb bas gufammenfptel feiner ^unftionäre als
etroas Seftetjenbes, 2lbgefd?loffenes bar3uftellen. Die (grunbfätje unb
bie Hedjnif ber Derroaltung, roie fie Bern bis 3UUI ^nbe bes I8.3abr»
hunberts herausgearbeitet hatte, roaren ja nidjts anberes als ein
3eitlidj befdjränfter 2tusfdjnitt aus einer langen (Entrotdlungsreirje.
Sie hatten nicht nur ihre Dorgefdjicbte, aus ber heraus fte allein
ridjtig »erftanben roerben fönnen, fonbern fie rourben audj, gan3
beftimmten immanenten Kräften folgenb, 3U einem roeiteren 2lusbau

« OTeiners, Briefe Über bie Sdjroei3, S. 162.

Einleitung — Fragestellung

Bis vor nicht allzu langer Zeit war es üblich gewesen, mit dem

Begriff des „l 8. Jahrhunderts" die Vorstellung eines Ubersteiger,

ten, korrupten Absolutismus zu verbinden. Nur allzu leicht war man
geneigt, die Zustände, wie sie unter dem französischen Königshaus
geherrscht hatten, für ein ganzes Zeitalter als allgemein gültig zu
erklären. Man sprach vom geistigen und materiellen Bankerott der

herrschenden Gesellschaftsschichten einerseits und von der Verelendung
und Unterdrückung des dritten Standes anderseits und fällte damit das

Werturteil über die ganze Epoche. Heute ist man sich dagegen klar, daß
im selben Jahrhundert das gleiche verpönte absolutistische Regie-
rungssystem an anderer Stelle ganz bedeutende keistungen
hervorgebracht hat, die nicht zuletzt auf dem Gebiet der Verwaltungspolitik
und Verwaltungstechnik liegen. Es war vor allem das alte Bern, das

schon bei den Zeitgenossen als das Musterbeispiel eines vorbildlich
verwalteten Staatswesens galt. Namhafte Reiseschriftsteller verkündeten

sein Tob als das eines „der blühendsten Staaten auf der Erde"'
und priesen die weise Regierungs» und Verwaltungstätigkeit seiner

Führer.
Eine Untersuchung über die Organisation diefer verwalwng,

geographifch beschränkt auf das Gebiet des heutigen Rantons Aargau,

den damaligen „Untern Aargau", war das ursprüngliche Ziel
der vorliegenden Arbeit, vom Standpunkt des Untertanen aus sollten

die Regierungsmethoden des Staates beleuchtet werden, der in
der damaligen Eidgenossenschaft den Typus des patrizischen
Stadtstaates am eindrücklichsten verkörperte.

Schon bei der Sammlung und Sichtung des Huellenmaterials
zeigte es sich jedoch, daß es kaum angehen würde, den bernischen
Beamtenapparat und das Iufammenfpiel feiner Funktionäre als
etwas Bestehendes, Abgeschlossenes darzustellen. Die Grundsätze und
die Technik der verwalwng, wie sie Bern bis zum Ende des l. 8.
Jahrhunderts herausgearbeitet hatte, waren ja nichts anderes als ein
zeitlich beschränkter Ausschnitt aus einer langen Entwicklungsreihe.
Sie hatten nicht nur ihre Vorgeschichte, aus der heraus sie allein
richtig verstanden werden können, sondern sie würden auch, ganz
bestimmten immanenten Kräften folgend, zu einem weiteren Ausbau

' Meiners, Briefe über die Schweiz, S. >S2.
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gelangt fein, roenn nidjt burdj bie rein äufjere Kataftroptje oon 1798
bie (Entroidlung plötjlidj unterbrochen roorben roäre. Das Spiel jener
Kräfte unb (Segenfräfte bauerte bis 3um Untergang bes Staates an.
Die fogenannte „Sd)lufj"»<£podje roar nidjt ftarr unb enbgültig, fon«
bern problematifdj roie alles Sehen. 2Iudj fie roar 2Iuseinanber=

fetjung.
2lus biefer (Erfenntnis heraus ergab fich eine gan3 neue 2trt ber

^rageftellung. «Es galt, 3unächft bas „roarum?" 3U beantroorten;
anbers ausgebrüdt, es galt, bie (Sefdjidjte ber «Entroidlung unb bes

Ausbaues ber bernifdjen Derroaltung im Untern 2largau 3U unter»

fudjen. «Es ift bie (Sefdjidjte ber (Sleidjfdjaltung ber eiu3elnen £anb«

fdjaften unb ber eiu3elnen lïïenfdjen, einer ftänbigen ITtadjtprobe
3roifchen Staatsgeroalt unb Staatsangehörigen.

«Erft nadjbem fo bie Aufgaben unb Htöglidjfeiten einer Der»

toaltung in ihrer tjiftorifdjen Bebingttjeit unb (Sebunbentjeit erfannt
tourben, fönnte bann in einem 3roeiten «Zeil ein Bilb ber ©rgani«
fation entworfen roerben, roie fie Bern im J8. ^abrbunbcrt gctrof»
fen hatte. 2ludj in biefem 3toeiten Ceil fon3entrierte fidj jebodj unfer
3ntereffe auf bas Derbältnis ber beiben (Segenfpieler Staat unb

Staatsangehöriger, Ijinter unferen fragen: IDie roeit oermodjten
bie Untertanen ihre perfönlidje Freiheit unb bie Selbftänbigfeit ihrer
eigenen ©rganifationsformen 3U fiebern? IDeldje Stellung nahm ber

«Ein3elne unb roeldje nahmen bie Körperfdjaften ber Untertanen
innerhalb ber obrigfeitlidjen Derroaltung ein? IDie roeit roaren bie

obrigfeitlidjen Beamten auf ber Sanbfdjaft — feien es nun Der»

treter ber Stabt ober Untertanen — in ihrem Ejanbeln felbft oer»

antroortlidj, roie roeit roaren fie an obrigfeitlidje Befehle gebunben,
unb roeldje Sdjranfen roaren ihrer 2Imtsgeroalt geferjt? £}inter
allen biefen fragen, fage ich, fleht legten «Enbes immer roieber bas

grofje problem ber Spannung 3roifdjen Staatsgeroalt unb Staats»
angetjörigen. (Es ift ein problem, bas fidj burdj bie gan3e «Sefdjidjte
ber lÏÏenfdjfjeit Ijirt3ierjt unb für roeldjes nie eine enbgültige £öfung
gefunben rourbe unb audj nie gefunben roerben roirb. ^ebe (Sene»

ration baut auf ben «Erfahrungen ihrer Dorfatjren auf; bie Söfungs»
oerfudje einer jeben finb aber audj nur Dorftufe für fpätere möglich»
feiten. So roar audj bas 1,8. ^abrfjunbert in biefer ^infidjt blofjes
Übergangsftabium. «Eine letjte ^rage, bie roir ftets irgenbroie beruh«

ren muffen, roirb baher lauten: UMdje Hidjtung hätte rootjl bie «Ent«

1,6

gelangt sein, wenn nicht durch die rein äußere Katastrophe von 1,798

die Entwicklung plötzlich unterbrochen worden wäre. Das Spiel jener
Kräfte und Gegenkräfte dauerte bis zum Untergang des Staates an.
Die sogenannte „Schluß"-Epoche war nicht starr und endgültig,
sondern problematisch wie alles Leben. Auch sie war Auseinandersetzung.

Aus dieser Erkenntnis heraus ergab sich eine ganz neue Art der

Fragestellung. Es galt, zunächst das „warum?" zu beantworten;
anders ausgedrückt, es galt, die Geschichte der Entwicklung und des

Ausbaues der bernischen Verwaltung im Untern Aargau zu
untersuchen. Es ist die Geschichte der Gleichschaltung der einzelnen
Landschaften und der einzelnen Menschen, einer ständigen Machtprobe
zwischen Staatsgewalt und Staatsangehörigen.

Erst nachdem so die Aufgaben und Möglichkeiten einer
Verwaltung in ihrer historischen Bedingtheit und Gebundenheit erkannt
wurden, konnte dann in einem zweiten Teil ein Bild der Grgani-
sation entworfen werden, wie fie Bern im 18. Jahrhundert getroffen

hatte. Auch in diesem zweiten Teil konzentrierte sich jedoch unser
Interesse auf das Verhältnis der beiden Gegenspieler Staat und

Staatsangehöriger. Hinter unseren Fragen: Wie weit vermochten
die Untertanen ihre persönliche Freiheit und die Selbständigkeit ihrer
eigenen Grganisationsformen zu sichern? Welche Stellung nahm der

Einzelne und welche nahmen die Körperschaften der Untertanen
innerhalb der obrigkeitlichen Verwaltung ein? Wie weit waren die

obrigkeitlichen Beamten auf der Landschaft — seien es nun
Vertreter der Stadt oder Untertanen — in ihrem Handeln selbst
verantwortlich, wie weit waren sie an obrigkeitliche Befehle gebunden,
und welche Schranken waren ihrer Amtsgewalt gesetzt? Hinter
allen diesen Fragen, sage ich, steht letzten Endes immer wieder das

große Problem der Spannung zwischen Staatsgewalt und
Staatsangehörigen. Es ist ein Problem, das sich durch die ganze Geschichte
der Menschheit hinzieht und für welches nie eine endgültige Lösung
gefunden wurde und auch nie gefunden werden wird. Jede
Generation baut auf den Erfahrungen ihrer vorfahren auf; die Löfungsversuche

einer jeden sind aber auch nur Vorstufe für spätere Möglich-
keiten. So war auch das z 8. Jahrhundert in dieser Hinsicht bloßes
Übergangsstadium. Eine letzte Frage, die wir stets irgendwie berühren

müssen, wird daher lauten: Welche Richtung hätte wohl die Ent-
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roidlung genommen, roenn bie Kataftroptje oon 1798 nidjt einge»

treten roäre?
Beoor idj auf meine eigentlichen Ausführungen eingehe, liegt

mir baran, einigen Ejerren, beren Unterftütjung mir befonbers roert»

»oll roar, meinen Danf aus3ubrüden. 2In erfter Stelle nenne idj
Ejerrn prof. Dr. ZIabtjol3, ber bie (Entftetjung unb (Entroidlung ber

gan3en Arbeit überroadjte unb mir oft ratenb betftanb. Ejer3lidjer
Danf gebührt ferner meinem oerefjrten ehemaligen Sehrer, Ejerrn
Prof. Dr. ITlüller=U)olfer unb bem aargauifdjen Staatsardjioar
Ejerrn Dr. Ammann. Beibe Ejerren roaren mir bei ber IDahl bes

©jetnas behilflich unb haben mir fpäter manche Anregung gegeben.
Danf fdjliefjlidj audj ben Beamten bes aargauifdjen unb bes ber»

nifdjen Staatsarchivs, bie mir beim Auffinben bes Quellenmaterials
bereitroilligft behilflich roaren.

1,7

Wicklung genommen, wenn die Katastrophe von l?<)8 nicht eingetreten

wäre?
Bevor ich auf meine eigentlichen Ausführungen eingehe, liegt

mir daran, einigen Herren, deren Unterstützung mir befonders wertvoll

war, meinen Dank auszudrücken. An erster Stelle nenne ich

Herrn Prof. Dr. Nabholz, der die Entstehung und Entwicklung der

ganzen Arbeit überwachte und mir oft ratend beistand. Herzlicher
Dank gebührt ferner meinem verehrten ehemaligen kehrer, Herrn
Prof. Dr. Müller-Wolfer und dem aargauischen Staatsarchivar
Herrn Dr. Ammann. Beide Herren waren mir bei der Wahl des

Themas behilflich und haben mir später manche Anregung gegeben.
Dank schließlich auch den Beamten des aargauischen und des

bernischen Staatsarchivs, die mir beim Auffinden des Huellenmaterials
bereitwilligst behilflich waren.
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